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 Entgelte 
für die Weiterbildungsstudiengänge 

des IMB Institute of Management Berlin der HWR Berlin 
vom 23.01.2015 

 
 
Aufgrund des Beschlusses des Institutsrats des IMB vom 2. Dezember  2014  hat der Präsident am 23. Janu-
ar 2015  gemäß der Ordnung über die Erhebung von Entgelten für die Teilnahme am weiterbildenden Studi-
um der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin vom 2. Dezember 1998 (Mitteilungsblatt 02/1999) die 
Entgelte für die Weiterbildungsstudiengänge wie folgt festgesetzt:  
 
 
 
Artikel I 
MBA Master of Business Administration 
 
1. MBA in European/European-Asian/Transatlantic Management 
 
Das Entgelt beträgt 17.800 €. 
Das Entgelt wird in folgenden Raten fällig: 
- 1.500 € bis drei Wochen nach Zulassung zum Studium, 
- 5.000 €, bis zum Studienbeginn, 
- 6.000 € bis zum 15. Dezember 2015, 
- 5.300 € bis zum 15. Mai 2016. 
 
Das Studienentgelt (dritte Rate) kann um einen Betrag in Höhe von 5.000 Euro für bis zu drei Studierende 
reduziert werden, die nach folgenden Kriterien von der Zulassungskommission bestimmt werden: 
a) Überdurchschnittliches Leistungspotentzial 
b) Finanzielle Bedürftigkeit 
c) Studiengangsbezogene Erfahrungen und Aktivitäten, die in besonderer Weise zu einer das Studien-

gangsprofil unterstützenden Zusammensetzung der Studierendengruppe führen, z.B. hinsichtlich in-
ternationaler Herkunft, Erfahrungen mit verantwortungsbewusstem Organisationshandeln sowie 
Diversitäts- oder netzwerkorientiertem Innovationsmanagement. 

 
2. MBA in International Management 
 
Das Entgelt beträgt 17.500 €. 
Das Entgelt wird in folgenden Raten fällig: 
- 1.500 € bis drei Wochen nach Zulassung zum Studium, 
- 8.000 € bis zum Studienbeginn, 
- 8.000 € bis zum 1. Oktober 2016. 
 
3. MBA in Health Care Management 
 
Das Entgelt beträgt 17.800 €. 
Das Entgelt wird in folgenden Raten fällig: 
- 1.500 € bis drei Wochen nach Zulassung zum Studium, 
- 8.000 € bis zum Studienbeginn, 
- 8.300 € bis zum 1. Oktober 2016. 
 
 
4. MBA in Entrepreneurship/Change Management 
 
Das Studienentgelt (dritte Rate) kann um einen Betrag in Höhe von 3.000 Euro für bis zu drei Studierende 
reduziert werden, die nach folgenden Kriterien von der Zulassungskommission bestimmt werden: 
a) Überdurchschnittliches Leistungspotenzial 
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b Finanzielle Bedürftigkeit 
c) Studiengangsbezogene Erfahrungen und Aktivitäten, die in besonderer Weise zu einer das Studien-

gangsprofil unterstützenden Zusammensetzung der Studierendengruppe führen 
 
Das Entgelt beträgt 15.900 €. 
Das Entgelt wird in folgenden Raten fällig: 
- 1.500 € bis drei Wochen nach Zulassung zum Studium, 
- 6.400 € bis zum Studienbeginn, 
- 8.000 € bis zum 1. Oktober 2016. 
 
Artikel II  
MSc International Business Management 
 
Das Entgelt beträgt 12.900 €.  
Das Entgelt wird in folgenden Raten fällig: 
- 1.500 € bis drei Wochen nach Zulassung zum Studium, 
- 5.000 € bis zum Studienbeginn, 
- 6.400 € bis zum 1. Oktober 2016. 
 
Artikel III 
MA Nachhaltigkeits- und Qualitätsmanagement 
 
Das Entgelt beträgt 6.300 €.  
Das Entgelt wird in folgenden Raten fällig: 
- 1.500 € bis drei Wochen nach Zulassung zum Studium,  
- 1.500 € bis zum Studienbeginn,  
- 3.300 € bis zum 1. Oktober 2016.  
 
Artikel IV 
MA General Management - dual 
 
Das Entgelt beträgt 11.200 €. 
Das Entgelt wird in folgenden Raten fällig: 
- 1.500 € bis drei Wochen nach Zulassung zum Studium,  
- 4.000 € bis zum Studienbeginn,  
- 5.700 € bis zum 1. Oktober 2016.  
 
Artikel V 
MA Chinese-European Economics and Business Studies 
 
Das Entgelt beträgt 9.800 €. 
Das Entgelt wird in folgenden Raten fällig: 
- 1.500 € bis drei Wochen nach Zulassung zum Studium,1.700 € bis zum Studienbeginn, 
- 3.500 € zu Beginn des zweiten Studienabschnitts, spätestens am 1. April 2016, 
- 1.500 € zum Ende des Sommersemesters, spätestens am 31. August 2016,  
- 1.600 € zu Beginn des vierten Studienabschnitts, spätestens am 1. April 2017.  
 
Artikel VI 
MA Tax Policy and Tax Administration 
 
Das Entgelt beträgt 13.950 €.  
Das Entgelt wird in folgenden Raten fällig: 
- 1.500 € bis drei Wochen nach Zulassung zum Studium,  
- 8.000 € bis zum Studienbeginn,  
- 4.450 € bis zum 1. April 2016.  
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Artikel VII 
MA Financial and Managerial Accounting 
 
Das Entgelt am Standort Hanoi beträgt 7.000 €.  
Das Entgelt am Standort HoChiMin City beträgt 6.500 €.  
 
Das Entgelt wird von den Studierenden an die vietnamesischen Partnerhochschulen des Studiengangs an den 
Standorten Hanoi und HoChiMin City in USD gezahlt.  
 
Artikel XIII 
Annahme des Studienplatzes, Abweichen von Ratenzahlungsterminen, Rücktritt vom Studienplatz 
und Anrechnung von Entgelten 
 
Das Entgelt kann abweichend vom Zahlungsplan auch in einer Summe bis drei Wochen nach Zulassung ent-
richtet werden. Die Annahme des Studienplatzes erfolgt durch Zahlung des Studienentgeltes bzw. der ersten 
Rate des Studienentgeltes. 
 
Ein Rücktritt vom Studienplatz erfordert die schriftliche Mitteilung an das IMB Institute of Management 
Berlin der HWR Berlin. Der Nachweis des Zugangs bzw. des Zugangsdatums des Rücktrittsschreibens ob-
liegt dem Studierenden. 
Erfolgt der Rücktritt: 
- vor Studienbeginn, wird ein Betrag in Höhe von 1.500 € bzw. die erste Rate einbehalten. 
- nach Studienbeginn, sind 50% des Studienentgeltes zu zahlen. 
- nach der Absolvierung der Hälfte des Studiums oder später, ist das gesamte Studienentgelt zu zahlen. 
 
Wird nach einem Rücktritt im folgenden akademischen Jahr das Studium aufgenommen, wird das bereits ge-
zahlte Studienentgelt in voller Höhe auf das neue Studienentgelt angerechnet. 
  
Immatrikulierte Studierende im MSc International Business Management erhalten die UniAssist-Gebühr für 
ihre Bewerbung am IMB in voller Höhe auf das Studienentgelt angerechnet. 
 
Artikel IX 
PhD-Betreuungsprogramm von Studierenden der London South Bank University durch die HWR 
Berlin 
 
Das Entgelt für das PhD-Betreuungsprogramm von Studierenden der London South Bank University durch 
die HWR Berlin beträgt 520 € pro Semester. 
Das Entgelt wird pro Semester fällig, jeweils spätestens zum 1. April bzw. 1. September eines Jahres. 
Eine Rückerstattung von gezahltem Semesterentgelt findet nicht statt. 
 
Artikel X 
Strategische Kompetenz für Frauen in Aufsichtsräten 
 
Das Entgelt für die Durchführung der zertifizierten Hochschulweiterbildung „Strategische Kompetenz für 
Frauen in Aufsichtsräten“ beträgt 3.150 €. Das Entgelt wird vor Antritt der Weiterbildung fällig. Eine Rück-
erstattung von gezahltem Entgelt findet nicht statt. 
 
Artikel XI 
Offene Weiterbildungsmodule 
 
Das Entgelt für ein offenes Weiterbildungsmodul mit fünf Leistungspunkten beträgt für den MBA Master of 
Business Administration 1.290 €. Das Entgelt wird vor Antritt der Weiterbildung fällig. Bei Anrechnung von 
Leistungspunkten auf das gesamte Studium einer Spezialisierung im MBA Master of Business Administrati-
on wird ein Teil der bereits für diese offenen Weiterbildungsmodule gezahlten Entgelte auf die erste Rate des 
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Studienentgeltes angerechnet. Der anzurechnende Betrag ergibt sich aus dem Entgelt pro Leistungspunkt in 
der jeweiligen Spezialisierung. 
 
 
Artikel XIX 
Weiterbildungsprogramm IMBXL 
 
Das Entgelt für ein IMBXL-Weiterbildungsseminar im Umfang von 16 Stunden und für ein IMBXL-Career 
Coaching (KODE) beträgt je 215 €. Das Entgelt wird vor Antritt des Programms bzw. Coaching fällig. 
 
Artikel XX 
English Assessment Test 
 
Das Entgelt für den English Assessment Test beträgt 70 €.  
Das Entgelt wird vor Antritt des Testverfahrens fällig. 
 
Artikel XXI 
 
Die Festsetzung gilt für Studierende, die in 2015 ihr Studium am IMB aufnehmen sowie für alle Teilneh-
menden in sonstigen Weiterbildungsprogrammen des IMB. 
 


